
 
 

Vertrag 
 
zwischen Künstler  
 

Little Johns Jazz Band 
 
und Veranstalter 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
 
Der Auftritt der Little Johns Jazz Band findet am __.__.20__ in ______  von __:__ bis 
__:__h statt. Eine Gage i. H. v.: ____,00 € gilt als vereinbart.  
  
Die Gage ist gegenüber Dritten nicht zu benennen, es sei denn, dies ist aufgrund 
gesetzlicher Vorschriften erforderlich. Bei Nichteinhaltung der vertraglichen Konditionen wird 
die Höhe der Gage als Konventionalstrafe festgesetzt und anerkannt. Gerichtstand ist das 
zuständige Arbeitsgericht. 
 
Die Rechnung wird nach dem Auftritt per Banküberweisung auf das angegebene Konto 
(IBAN: DE91 4307 0024 0303 6241 00) der Künstler überwiesen oder am Auftrittstag in bar 
(durch 4 teilbar) ausgezahlt. 
 
GEMA und evtl. andere anfallende Gebühren sind vom Veranstalter zu tragen. 
 
Während der Veranstaltung werden vom Veranstalter Essen und Getränke kostenlos 
bereitgestellt. 
 
 
Bochum, 2016 
 

 
        Johannes Jorzik                                                   .............................................             
Little Johns Jazz Band                                                      Veranstalter 


